
Kontaktverfolgung nach Corona-Verordnung Gaststätten
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen-

Herzlich willkommen, 

wir freuen uns, Sie als Gast begrüßen und bewirten zu dürfen. Nach § 2 Abs. 3 der CoronaVO Gast-
stätten sind wir verpflichtet, zur Kontaktnachverfolgung folgende Daten abzufragen.

Tischnummer: ______________ 

Name, Vorname des Gastes

Datum des Besuchs

Beginn und Ende des Besuchs

Telefonnummer oder Adresse

Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der CoronaVO Gaststätten

Verantwortliche Stelle: Restaurant Brasserie, Wilhelm-Becker-Str. 15, 75179 Pforzheim

Zu Zwecken der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsbehörden erheben und speichern wir
mit Einverständnis der Gäste folgende Daten:

 Name und Vorname des Gastes,

 Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und

 Telefonnummer oder Adresse des Gastes

Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) i.V.m. § 2 Absatz 3 Corona-Verordnung Gaststätten (Verordnung zur Eindämmung von 
Übertragungen des Corona-Virus (SARS-CoV-2) in Gaststätten vom 16. Mai 2020). 
Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Gesundheitsbehörden oder 
Ortspolizeibehörden nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz Empfänger dieser Daten.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht. 

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; auch wird die Richtigkeit Ihrer 
Angaben vom Betreiber dieser Gaststätte nicht überprüft. Sollten Sie uns Ihre personenbezogenen 
Daten allerdings nicht zur Verfügung stellen, können Sie leider

 nur unser Take Away-Angebot nutzen.

 unsere Gaststätte derzeit nicht besuchen.

Hinweis auf Betroffenenrechte:
Sie haben nach der DS-GVO folgende Rechte: Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir 
von Ihnen verarbeiten; Berichtigung, wenn die Daten falsch sind oder Einschränkung unserer 
Verarbeitung; Löschung, sofern wir nicht mehr zur Speicherung verpflichtet sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, steht Ihnen 
außerdem ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstrasse 10a, Stuttgart zu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der gemeinsame Besuch von Gaststätten und die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur den Personen 
gestattet, die nach der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen sind. 
Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der 
Zutritt zu verwehren. 
Insbesondere sind gemäß §1 Absatz 2 Nr. 2 an einem Tisch Personen aus maximal 2 verschiedenen 
häuslichen


